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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Waltraud Horvath und Genossen haben am 

23. November 1988 unter der Nr. 2994/J an mich eine schriftliche parla­

mentarische Anfrage betreffend österreichische Schritte gegen die Visaver­

weigerung für eine österreichische Kirchendelegation durch Südafrika gerich­

tet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Hat die slidafrikanische Regierung Ihrer Erwartung entsprochen, ihre Visa­
entscheidungen sofort zurückzunehmen? 

2. Wie lautet die Antwort der südafrikanischen Regierung auf den 'scharfen 
Protest der Bundesregierung'? 

3. Falls Slidafrika nicht eingelenkt haben sollte, worin bestehen die 'weite­
ren Schritte', die sich Österreich gemaß Ihrer Erklarung vorbehalten hat?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

Die sUdafrikanische Regierung hat zwar die Visaentscheidung nicht zurückge­

nommen, am 14. Oktober 1988 hat aber der Europadirektor im südafrikanischen 

Außenministerium - offensichtlich als Antwort auf die persönliche Intervention 

des Herrn Bundesministers für auswärtige Angelegenheiten vom 4. Oktober 

1988 - dem österreichischen Botschafter in Pretoria gegenüber das Bedauern 

seines Ministeriums über die Visaverweigerung für die Reisegruppe unter Lei-
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tung VOll \..j'eihbischof Florian Kuntner zum Ausdruck gebracht. Er betonte, daß 

die zuständigen sUdafrikanischen BehördenlTor allem den Zeitpunkt der beab­

sichtigt gewesenen Reise als inopportun betrachtet hätten (Zusammenfallen der 

Reise mit Gemeinderatswahlen in SUdafrika am 26. Oktober 1988) und sagte fUr 

den Fall erneuter Sichtvermerksanträge der Gruppe "zu einem anderen Zeitpunkt" 

eine "wohlwollende" PrUfung zu. 

Eine Entscheidung seitens der österreichischen Bischofskonferenz Uber die 

weitere Vorgangsweise - insbesondere Uber den Zeitpunkt einer neuen 

SUdafrika-Reise von Weihbischof Kuntner - ist noch ausständig. Vor einer Ent­

scheidung Uber Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung gegen SUdafrika 

sollte die Entscheidung der Österreichischen Bischofskonferenz und gegebenen­

falls die sUdafrikanische Haltung dazu abgel-;artet Herden. 
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